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Tabelle 1: Übertragung der Klassen nach EN 13501-1 in die Veranstaltungstechnik

Benennung Baustoffklasse
 Material-

klassen im 
 Dekorationsbau

Widerstandsfähigkeit  
gegen Zündquellen oder 

Brandereignisse

Nachweismethode für 
 Bauprodukte und Heizleistung 

der Prüfeinrichtung

Nachweis-
methode im 

 Dekorationsbau Beispiele

DIN
4102

EN
13501-1

Nicht  
brennbar A1 A VT-A Vollbrand

Ofenprüfung nach DIN EN ISO 
1182 (Vollbrand

> 1000 kW)

Keine branchen-
typischen 

Nachweise

Metall,
Glas,
Beton

Schwer 
 entflammbar B1

B
VT-B

Objektbrand, Entstehungs-
brand z. B. brennender 

 Papierkorb

„Single Burning Item“-Test nach  
EN 13823, mit ca.

30 kW

Brenner gem. 
SQP8 in enger Um-

gebung

Molton,
Opera

C

Normal 
 entflammbar B2

D VT-D
Pyrotechnik,

feuergefährliche Effekte, 
Scheinwerfer 

DIN 4102: 
nicht definiert

EN13501-1: 
„SBI“-Test mit  

ca. 30 kW

Brenner gem.
Spezifikation
SQP8 in freier

Umgebung

Vollholz,
Holzwerk-

stoffe 
> 18 mm

E VT-E

Streichholz,  Feuerzeug, 
 Kerzen, elektrische 

 Kurzschlüsse,  Lichtbögen

Kleinbrenner  nach 
DIN EN ISO 11925-2

mit ca. 40 W

Feuerzeug
ca. 40 W

Sperrholz,
Acrylglas

Leicht 
 entflambar B3 F VT-F Funken Keine Anforderungen Keine 

 Anforderungen
Pappe,
Papier

Quelle: igvw SQP8 „Brandschutz im Dekorationsbau“ [2]

Das Ziel der IGVW ist es, bei für die Ver-
anstaltungswirtschaft bedeutsamen The-
men gemeinsam Position zu beziehen sowie 
diese öffentlich zu vertreten und Branchen-
standards zu entwickeln. 
Das Risiko einer Brandentstehung in Ver-
anstaltungsorten sowie der Verlauf eines 
Entstehungsbrandes sind von vielen Fakto-
ren abhängig. Die Komplexität der Zusam-
menhänge lässt sich nur durch eine Gefähr-
dungsbeurteilung fachkundiger Personen 
vor Ort bewerten, die in erster Linie die ver-
anstaltungsspezifischen Einflüsse und die 
örtlichen Gegebenheiten betrachten. Insi-
derwissen bzgl. der Produktionsabläufe 
rückt immer mehr in den Vordergrund. Eine 
Bewertung der Brandgefahr auf der Grund-
lage eines Zertifikats über das Brandverhal-
ten der verwendeten Materialen wird nicht 
mehr als risikogerecht angesehen.

Materialien nach Entzündbarkeit
In dem Standard igvw SQP8 rückt nicht der 
Beitrag zum Brand, sondern die Entzündbar-
keit in den Fokus. Die primären Zündquellen 
dürfen nicht in der Lage sein, die vorhande-
nen Materialien zu entzünden. Dabei wer-
den nicht nur einzelne Produkte, sondern 
es wird das ganze Umfeld betrachtet. Eine 
leichte Entzündbarkeit ist überall möglich, 
wo sich viele undefinierte Gegenstände im 
Raum befinden, z.B. Kostüme, Requisiten, 
Noten und Bücher. Das ganze Umfeld ist 
in diesem Fall leicht entflammbar. Es lässt 
sich immer etwas mit einem Streichholz 
anzünden. 
Schwer entflammbare Dekorationen brau-
chen hingegen auch ein schwer entflamm-
bares Umfeld, um als solche zu gelten. In der 
Gefährdungsbeurteilung müssen demzu-
folge alle Materialen separat bewertet und 
Abweichungen kompensiert werden. Ist das 
Umfeld tatsächlich als schwer entflammbar 
zu kategorisieren, können auch feuergefähr-
liche Aktionen mit entsprechenden Sicher-
heitsvorkehrungen ohne Risiko stattfinden.

In vielen Fällen wird man jedoch zu dem 
Ergebnis kommen, dass das Umfeld tatsäch-
lich leicht entflammbar ist. In diesem Fall 
muss das Brandschutzkonzept darauf abge-
stimmt sein. Ein einfaches Beispiel zeigt 
die Problematik noch deutlicher: Klassische 
Musik brennt besser als etwa Punk-Rock – 
und das nicht im übertragenen Sinne. Um 
eine Violine oder Notenblätter anzuzün-
den, reicht ein Feuerzeug. Hingegen ver-
tragen E-Gitarren und Schlagzeuge inklu-
sive Kabel und Verstärker auch Pyrotech-
nik. Die  Versammlungsstättenverordnung 
(VStättVO) [3] mit ihrem Grundsatz, dass 
Ausstattungen schwerentflammbar und 
Requisiten normal entflammbar sind, greift 
da nicht.

Einführung neuer Materialklassen
Um die an Veranstaltungsorten vorhande-
nen Materialien systematisch zu kategorisie-
ren, wurden neue Materialklassen der Ver-
anstaltungstechnik entwickelt, die sich an 
den Euroklassen der Baustoffe orientieren. 


